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Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrages zum 

Glücksspielwesen in Deutschland und anderer Rechtsvorschriften 

(Drs. 16/12192) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung begründet. Ich darf hierfür 

Herrn Staatsminister Joachim Herrmann das Wort erteilten. Bitte schön, Herr Staats

minister.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Frau Präsidentin, liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Mit dem ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag wird eine in 

sich stimmige, verfassungs- und unionsrechtskonforme Regelung des Glückspielwe

sens in Deutschland geschaffen. Suchtprävention sowie Jugend- und Spielerschutz 

sind dabei nach wie vor die wichtigsten Ziele. Das von der Staatsregierung vorgelegte 

Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag führt diese Zielsetzung konsequent 

fort. Es nutzt die Spielräume, die der Glücksspielstaatsvertrag lässt, zu flankierenden 

Maßnahmen.

Hervorheben will ich vor allem die strengen Regelungen für Spielhallen. Dadurch wird 

der starken Expansion des gewerblichen Automatenspiels, von dem derzeit die größte 

Suchtgefahr ausgeht, entschieden entgegengewirkt. Den Anliegen zahlreicher Kom

munen, die die Spielhallenentwicklung in den letzten Jahren zu Recht mit großer 

Sorge betrachten, wird umfassend und effektiv Rechnung getragen. Mit dem Verbot 

sogenannter Mehrfachkonzessionen wird es künftig möglich sein, riesige Spielhallen

komplexe zu verhindern. Künftig kann keine Erlaubnis mehr für den Bau einer Spiel

halle erteilt werden, wenn im baulichen Verbund eine weitere Spielhalle existiert. Wir 

sehen zusätzlich einen Mindestabstand von 250 Metern Luftlinie zwischen Spielhallen 
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vor, sodass sich beispielsweise in Bahnhofsvierteln nicht eine Spielhalle an die andere 

reihen kann.

Der Suchtprävention, aber auch der Kriminalitätsbekämpfung dient zudem die Festle

gung einer Mindestsperrzeit für Spielhallen von drei bis sechs Uhr. Die Sperrzeit kann 

von den Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Mit dieser 

Verlängerungsmöglichkeit wird den Kommunen ein zusätzliches Steuerungsinstru

ment in die Hand gegeben. Sie können konkret auf die örtlichen Verhältnisse reagie

ren.

All diese Regelungen zeigen deutlich: Die Staatsregierung will künftig für Spielhallen 

nur eine "Einer-Konzession", die auf maximal 12 Geldspielautomaten beschränkt ist. 

Für bestehende Spielhallen sind für die Einhaltung der neuen Anforderungen aus ver

fassungsrechtlichen Gründen zwar Übergangsfristen und Härtefallregelungen gebo

ten, der Gesetzentwurf sieht nach Ablauf der durch den Glücksspielstaatsvertrag vor

gegebenen fünfjährigen Übergangsfrist Ausnahmen jedoch nur bei besonderen Härten 

und unter engen Voraussetzungen vor. Zum einen muss die Zahl der Geldspielgeräte 

in der Spielhalle auf jeden Fall auf 48 reduziert sein. Zum anderen muss vom Betrei

ber ein Anpassungskonzept vorgelegt werden, das eine klare zeitliche Perspektive für 

die Rückführung auf eine "Einer-Konzession" aufzeigt. Mit der Verschärfung der Anfor

derungen des Glücksspielstaatsvertrags an die Werbung für Spielhallen wird zudem, 

wie ich hoffe, eine positive Wirkung auf das Ortsbild der Städte und Gemeinden ein

hergehen. Die künftig weniger auffällige Gestaltung von Spielhallen dient auch dem 

Spielerschutz, weil dadurch deren Attraktivität gesenkt wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig erwarte ich jedoch nachdrücklich vom 

Bund, der für die Spielverordnung zuständig ist, dass er seine Zusagen einhält und die 

Anforderungen an die Geldspielgeräte selbst deutlich verschärft. Beispielsweise könn

te der Bund das Punktespiel einschränken und die Gewinn- sowie Verlustgrenzen 

senken.
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Mit dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag und dem Ausführungsgesetz hierzu legen 

wir ein Gesamtpaket vor, welches die Ziele der Spielsuchtbekämpfung sowie den 

Schutz der Spieler und der Allgemeinheit für alle Bereiche des Glücksspiels umfas

send und in sich stimmig sicherstellt. Insbesondere wollen wir Fehlentwicklungen beim 

gewerblichen Automatenspiel beseitigen und damit zugleich der Kritik des Europä

ischen Gerichtshofs Rechnung tragen.

Ich bitte Sie deshalb, unseren Gesetzentwurf bei den schon bald beginnenden Bera

tungen der Ausschüsse bestmöglich zu unterstützen und alles dafür zu tun, dass das 

gesamte Werk zum 01. Juli dieses Jahres in Kraft treten kann.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurden fünf 

Minuten pro Fraktion vereinbart. Herr Kollege Arnold, Sie haben das Wort.

Horst Arnold (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir von der 

SPD-Fraktion befürworten zwar die Änderung, wollen aber deutlich sagen, dass wir 

hinsichtlich dieser Änderung schon wesentlich früher am Ball gewesen sind. Am 

22. April 2010 haben wir einen Antrag zur Verhinderung von Spielhallen gestellt. Am 

11. April 2011 haben wir einen Antrag zur Bekämpfung der Spielsucht durch strengere 

Regelungen in Bayern gestellt. All diese Anträge wurden von uns gestellt. Wir haben 

ein entsprechendes Gesetz für Spielhallen eingebracht. All das wurde von uns nicht 

nur thematisiert, sondern initiiert und ausmodelliert. Nichts ist in diesem Haus gesche

hen. Es bedurfte eines vernünftigen Zusammenwirkens der Bundesländer, damit sich 

hinsichtlich der Spielhallen etwas bewegt. Schaut man auf das Endergebnis, ist das 

sinnvoll. Wir hätten das auch schon früher haben können, hätten wir uns mit dem 

Thema entsprechend auseinandergesetzt.

(Beifall bei der SPD)
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Spielsucht ist nicht nur ein pathologischer Zustand, er kostet unsere Gesellschaft auch 

Geld, da sie Arbeitsausfälle nach sich zieht, Schulden verursacht und Familien darun

ter leiden. Außerdem führt sie zur Beschaffungskriminalität. Diesen Punkt dürfen wir 

nicht kleinreden, sondern müssen ihn in den Mittelpunkt stellen. Wir sind der Ansicht, 

dass dieser Staatsvertrag zwar Grundlagen schafft, aber nicht weit genug geht, um die 

Spielsucht einzudämmen. Im Rahmen der Lobbytätigkeit der Automatenindustrie wer

den Pamphlete ausgelegt und wird auf die Benachteiligung der Industrie hingewiesen. 

Die Automatenindustrie sieht sich durch die Einführung eines § 6, der ein Sozialkon

zept vorsieht, benachteiligt. Das zeigt deutlich, wohin die Reise für diese Leute geht. 

Die Automatenindustrie strebt eine Gewinnmaximierung auf Kosten der Armen und 

Kranken und zulasten der Allgemeinheit an. Das wollten wir von der SPD mit unserem 

Antrag bereits am 22. April 2010 verhindern. Aufgrund des Zusammenwirkens mehre

rer Bundesländer beschäftigt man sich mit diesem Problem wieder verstärkt.

In Deutschland gibt es 12.000 Spielhallen mit 150.000 Spielapparaten. Das Problem 

ist in den Griff zu kriegen. Die Regelungen, die wir vorgeschlagen haben, sind noch 

rigoroser. Wir wollen keine Übergangszeit und fordern so schnell wie möglich einen 

Automatenrückbau in den Städten.

Herr Staatsminister, Sie haben vollkommen recht. Das Ortsbild ist auch ein wichtiger 

Punkt. Entscheidend ist für uns jedoch vor allem die gesellschaftliche Verankerung 

von Spielsucht. Wir können es uns nicht erlauben, nachlässig bei den privaten Glücks

spielwetten zu sein. Diese sind ebenfalls zu kontrollieren. Für die Gesellschaft ist es 

ein bodenloser Fall, wenn jemand der Glücksspielsucht anheimfällt. Die Automatenin

dustrie sieht sich jedoch durch diese Regelungen benachteiligt und rügt sie als verfas

sungswidrig. Das ist kein Gewinn für unsere Gesellschaft. Das ist nicht verfassungs

widrig, sondern ein Gebot des Sozialstaats, ein Gebot für die Gesundheit und ein 

Gebot für die Allgemeinheit. Deshalb befürworten wir diesen Gesetzentwurf.

(Beifall bei der SPD)
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Präsidentin Barbara Stamm: Als Nächste hat Frau Kollegin Guttenberger das Wort.

Petra Guttenberger (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol

legen! Ich möchte das noch einmal richtigstellen: Bis zum 31. Dezember 2010 hatten 

wir einen Staatsvertrag. Dieser Staatsvertrag hat sich automatisch verlängert. Auf den 

Füßen des neuen Staatsvertrages steht das Ausführungsgesetz. Es war wichtig, das 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema abzuwarten. Das Urteil wurde 

im September 2010 gefällt. Das zur Klarstellung.

Wir haben einen Staatsvertrag, der im Hinblick auf die Bekämpfung der Spielsucht 

und für die Situation in den Kommunen eine wesentliche Verbesserung darstellt. Wir 

sind der festen Überzeugung, dass mit dem Ausführungsgesetz die Situation noch 

weiter verbessert wird. Uns ist es wichtig, dass der Mindestabstand von 250 Metern 

Luftlinie zu einer anderen Spielhalle nicht unterschritten wird. Wir halten die Regelung, 

dass eine feste dreistündige Sperrzeit vorgeschrieben wird, für gut. Unter Berücksichti

gung der örtlichen Verhältnisse in den Kommunen - die Kommunen werden mit den 

negativen Entwicklungen vor Ort immer zuerst konfrontiert - erhalten diese weitere Ge

staltungsmöglichkeiten.Auch eine Härtefallklausel halten wir für ein wichtiges Petitum. 

Zum einen muss die verfassungsmäßige Schutznorm für eingerichtete Gewerbebetrie

be beachtet werden, andererseits ist es uns wichtig, dass Suchtprävention an erster 

Stelle steht.

Ich sage unumwunden: Auch wir hätten uns mehr gewünscht, zum Beispiel beim Min

destalter oder Ähnlichem. Wir halten den vorliegenden Gesetzentwurf für einen trag

baren Kompromiss, auf dessen Basis ich davon ausgehe, dass sich die Suchtpräventi

on sehr viel besser verwirklichen lässt und für die Kommunen ein wesentlich besseres 

Instrumentarium zur Verfügung steht. Auch die Beschränkung in Bezug auf die Gerä

tezahl halten wir für eine wesentliche Verbesserung und gehen deshalb davon aus - 

auch wenn man sich mehr wünscht -, dass das eine Basis ist, auf der wir die Thematik 

weiterentwickeln können. Ich hoffe, dass damit wichtige und richtige Impulse zu mehr 

Bewusstsein in Bezug auf die Suchtpotenziale gesetzt werden. Auch ich sehe, dass 

Protokollauszug
100. Plenum, 26.04.2012 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 5 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000214.html


der Bund in Bezug auf die Spieleverordnung, gerade in Bezug auf die Ausschüttung, 

Geldspielanlagen und Ähnliches, noch einiges auf den Weg bringen muss. Wir werden 

dem Gesetzentwurf zustimmen und gerne zustimmen, weil wir ihn für eine wesentliche 

Verbesserung halten.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Pohl.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsidentin, 

Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Endlich kommt eine Regelung 

und ich muss sagen: endlich. Die Hilfeschreie der Vertreter der Kommunen sind - ich 

muss fast schon sagen - jahrzehntelang ungehört geblieben. Endlich hat man reagiert. 

Im Grunde genommen hat der EuGH den Anstoß dazu gegeben. Aber sei es darum: 

Wir haben eine Regelung auf dem Tisch und sind schon mit wenig zufrieden. Diese 

Regelung hat sogar im Kern die richtigen Zielsetzungen, nämlich Suchtbekämpfung, 

Kanalisierung und Begrenzung des Angebots, Jugend- und Spielerschutz, faires Spiel 

und Schutz vor Kriminalität.

Wir begrüßen es, dass das staatliche Lotteriemonopol im Grunde genommen beste

hen bleibt. Auch die Sportwetten bleiben prinzipiell in staatlicher Hand, jedoch mit 

einer Öffnungsklausel. Man will das Angebot kanalisieren und begrenzen. Zu der 

Frage, ob das verfassungsrechtlich hält, werden die Kollegen der FDP wahrscheinlich 

Stellung nehmen. Ich meine aber, dass wir die verfassungsrechtlichen Fragen hier 

nicht diskutieren müssen. Wir sollten es probieren. Es wird Verfassungsklagen geben, 

deren Ergebnisse wir abzuwarten haben. Ich meine, es ist der Mühe wert, das zu er

proben, um zu sehen, ob der Gesetzgeber diesen Gestaltungsspielraum hat. Wichtig 

war auch, das Casinospiel auf die staatlichen Spielbanken zu begrenzen.

Uns geht es neben der Suchtbekämpfung insbesondere auch darum, den Kommunen 

den Freiraum zu geben, sich gegen ein ausuferndes Wachstum der Spielhallen effek

tiv zur Wehr setzen zu können. Bislang steht man als Kommunalpolitiker relativ 
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schutz- und hilflos da, wenn wieder und wieder neue Konzessionen beantragt werden. 

Das hat nicht nur eine negative Auswirkung auf die mögliche Spielsucht und den Ju

gendschutz. Es hat auch negative Auswirkungen auf den Städtebau, aber auch auf die 

Immobilien, die durch Spielhallen in ihrem Wert beeinträchtigt werden können.

Es ist wichtig - in diesem Punkt bin ich dem Finanzminister äußerst dankbar -, dass 

der Finanzminister seinen irrlichternden Staatssekretär im Sinne des Jugendschutzes 

zurückgepfiffen hat, der die Altersgrenze für Besucherinnen und Besucher von Spiel

banken von 21 auf 18 Jahre senken wollte. Es bleibt bei 21 Jahren. Das ist ein gutes 

Signal, denn es wäre verheerend gewesen zu sagen: Wir senken die Anforderungen 

bei Casinos, während wir private Anbieter beschneiden. Das würde kein Mensch ver

stehen. Im Gegenteil: Der Staat muss bei der Suchtbekämpfung als Vorbild dienen 

und darf nicht sagen: Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Rind noch lange nicht er

laubt.

Auch die anderen Regelungen sind zumindest ein Versuch: das Verbot der Mehrfach

konzessionen und die Festsetzung eines Mindestabstands. Wir haben seit dem Jahr 

2009 ein anderes Konzept verfolgt. Herr Kollege Arnold, wir waren sogar noch früher 

dran als Sie. Ich denke, man braucht sich nicht um die Urheberschaft zu streiten. Wir 

haben schon 2009 gesagt, wir sollten die Thematik über das Baurecht regeln und den 

Kommunen die Möglichkeit geben, Spielhallen an bestimmten Konzentrationsflächen 

festzusetzen. Wir haben ein etwas anderes Konzept verfolgt, indem wir gesagt haben: 

Es ist vielleicht sinnvoller, baurechtlich eine oder zwei Straßen in einer Stadt festzule

gen, in der die Spielhallen angesiedelt werden können, während der gesamte Rest der 

Stadt frei von derartigen Spielhallen sein soll. Der vorliegende Entwurf birgt natürlich 

die Gefahr, dass sich die Spielhallen über die gesamte Stadtfläche verteilen, wenn ich 

einen Mindestabstand festlege. Wir werden sehen, wie sich das Ganze bewährt. Es ist 

kein Gesetz für die Ewigkeit, und man wird auch Änderungen vornehmen können.

Tendenziell sagen wir: Dieser Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung und wir sig

nalisieren auch, dass wir ihm zustimmen werden.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe nur die Zahlen von 2009. 2009 gab es in Bayern 1.540 Stand

orte mit 15.500 Spielautomaten. Mittlerweile sind es wesentlich mehr geworden. Die 

Gauselmann-Gruppe als größter Spielautomatenhersteller in Deutschland machte 

2009 einen Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Allein in Bayern werden etwa 260 

Millionen Euro pro Jahr in Spielautomaten geworfen. Eine Studie beziffert die jährli

chen Sozialkosten pathologischer Spielerinnen und Spieler in Deutschland auf bis zu 

600 Millionen Euro. Es ist klar: Wo ein Spielsüchtiger ist, leidet die ganze Familie da

runter. Besonders suchtgefährdet sind laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä

rung Sportwetten im Internet und insbesondere Glücksspielautomaten. Basierend auf 

sieben durchgeführten Bevölkerungsumfragen ergibt sich für Bayern eine geschätzte 

Anzahl von 28.000 pathologischen Glücksspielerinnen und Glücksspielern sowie 

34.000 Personen, bei denen ein problematisches Spielverhalten vorliegt.

Vor diesem Hintergrund würde ich erwarten, dass konsequent versucht wird, Präventi

onsarbeit zu leisten. Eine solche findet man in dem Gesetzentwurf zur Ausführung des 

Staatsvertrags zum Glücksspielwesen leider nur unzureichend. Es geht heute um die 

Ausführung eines Gesetzes, das Sie, Herr Kollege Fischer, zumindest in ihrer Heimat

zeitung als scheinheilig bezeichnet haben und dabei die Gelegenheit genutzt haben, 

gegenüber den Mitarbeitern des Big-Cash-Casinos deutlich zu machen, dass Sie sich 

für deren Arbeitsplätze einsetzen wollten. In diesem Zusammenhang muss ich kritisie

ren, dass Ihnen Tausende von Arbeitsplätzen in der bayerischen Solarbranche 

schnurzpiepegal sind. Das halte ich für unglaublich, Herr Fischer.

(Beifall bei den GRÜNEN - Dr. Andreas Fischer (FDP): Zu den Aussagen stehe 

ich!)
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Im Gesamtkonzept der von Ihnen angedachten Regulierung zeigt sich, dass der 

Schutzgedanke gegenüber der Gewinnerzielungsabsicht nicht hinreichend gewichtet 

wird.Mit Ihrer Minimalregulierung erfüllen Sie gerade einmal die gesetzlichen Mindest

vorgaben. Es geht weiterhin eher darum, Einnahmen zu generieren und Leute dazu zu 

bringen, ihr Geld für das Glücksspiel auszugeben, und weniger um eine Regulierung 

des Glücksspiels. Es können zwar zukünftig nicht mehr wie bisher neue Spielhallen 

geschaffen werden. Aber die Kommunen können Spielhallen in der Nähe von Schu

len, Umsteigepunkten des ÖPNV und Schulzentren nach wie vor nicht verhindern. Es 

ist wirklich ein Jammer, dass Bahnhofsgaststätten zunehmend in Spielhallen umge

wandelt werden. Verkehrsminister Zeil ist leider schon weg.

Sie tragen dem Präventionsgedanken nicht ausreichend Rechnung. Die SPD-Fraktion 

und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN haben bereits im Herbst des 

letzten Jahres, also vor vielen Monaten, ein Gesetz eingebracht, das aufzeigt, wie das 

Spielhallenwesen besser reguliert werden kann. Sie bleiben mit dem heute vorgeleg

ten Ausführungsgesetz jedoch weit hinter den von uns vorgeschlagenen Regelungen 

zurück. Daher werden wir den vorliegenden Gesetzentwurf als unzureichend ableh

nen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Auf diesen Gebieten besteht enormer Handlungsbedarf. Wir wollen den Kommunen 

endlich geeignete Handlungsmöglichkeiten geben, um die Spielhallenflut zu begren

zen. Aber das heute von Ihnen vorgelegte Gesetz erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 

Ich bitte Sie, dieses Gesetz vor Ort mit den Kommunalpolitikern zu diskutieren; denn 

sie werden Ihnen erzählen, dass dieses Gesetz nicht hilfreich ist. Bessern Sie dieses 

Gesetz bitte nach.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin Sandt, Sie haben das Wort; bitte schön.
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Julika Sandt (FDP): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolleginnen 

und Kollegen! 4 : 3 für Bayern. Viele haben dafür gewettet, viele aber auch dagegen. 

Diejenigen, die dagegen gewettet haben, haben den Gewinn derer, die auf das sensa

tionelle Ergebnis gewettet haben, nochmals erhöht. Leider mussten die meisten illegal 

wetten. Sicher ist viel Geld nach Gibraltar und auf die Cayman Islands geflossen; auch 

ich würde darauf wetten. Aber wie es aussieht, dürfen sie in Zukunft legal im Internet 

wetten. Die Anbieter dieser Glücksspiele müssen hohe Anforderungen erfüllen; die 

Schlagworte sind: Jugendschutz, Suchtprävention und Schutz vor Betrug und Manipu

lation. Die Anbieter leisten mit ihrer Konzessionsabgabe einen wichtigen Beitrag für 

den Sport und andere gemeinnützige Zwecke.

In Erster Lesung haben wir über den Glücksspieländerungsstaatsvertrag debattiert, 

der Sportwetten und Lotterien im Internet zulässt. Er wird hoffentlich zum 1. Juli dieses 

Jahres in Kraft treten. Deswegen müssen wir jetzt den Erlaubnistatbestand von Sport

wetten in diesem Ausführungsgesetz erweitern. In diesem wesentlichen Punkt ist das 

Ausführungsgesetz auf jeden Fall ein Erfolg.

Inhaber einer Sportwetten-Konzession sind nun berechtigt, ihre Angebote auch über 

Wettvermittlungsstellen zu unterbreiten. Es obliegt den Ländern, hierfür eine Zahl fest

zusetzen. Wir werden maximal 400 solcher Stellen haben. Das ist zwar ein Kompro

miss. Aber dem Vertriebsweg "Internet" wird wohl eine große Bedeutung zukommen.

Beim Angebot der Staatlichen Lotterieverwaltung wird auf die bestehende Vertriebs

struktur von Oddset mit mittelständischen Einzelbetrieben zurückgegriffen. Dem Vor

schlag, eine Spielgerätesteuer einzuführen, haben wir eine klare Absage erteilt. Auch 

das ist ein Erfolg.

(Beifall bei der FDP)

Ebenso abgelehnt haben wir den im Vorfeld gemachten Vorschlag des Innenministers, 

die Zahl der Spielhallen in Bezug auf die Einwohner zu begrenzen. Um aber den Kom

munen bei einer sehr hohen Spielhallendichte eine Handhabe zu geben, ist zwischen 
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den Spielhallen ein Mindestabstand vorgesehen, den die Kommunen auf 250 Meter 

erhöhen können. Für Spielhallenbetreiber, die bereits eine Erlaubnis besitzen, gibt es 

eine fünfjährige Übergangsfrist. Wenn dies die SPD ablehnt, enteignet sie diese Un

ternehmer. Doch eine Enteignung von Leuten, die Investitionen getätigt haben und 

sich an Regelungen zur Suchtprävention, zum Spieler- und Jugendschutz usw. halten, 

können wir nicht mittragen, sonst wird illegal gespielt. Diese Unternehmer sollen illegal 

tätig sein? Wir dürfen auch sie nicht enteignen, sondern brauchen zwischen den An

bietern von Glücksspielen, die in Spielstätten investiert haben, und Kommunen, die im 

Interesse der Bürger für die Ansiedlung von Spielhallen eine gewisse Handhabe 

möchten, einen fairen Ausgleich.

(Beifall bei der FDP - Zuruf von der SPD: Lesen Sie im Grundgesetz nach!)

Präsidentin Barbara Stamm: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussprache ist ge

schlossen. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf 

dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz als 

federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? - Das ist 

der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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